
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/12/15 1Ob642/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1992

Norm

ABGB §365 A

EisbEG §4 A

Krnt NaturschutzG §49

Rechtssatz

Auch für die Bemessung einer Enteignungsschädigung sind die im allgemeinen Schadenersatzrecht entwickelten

Grundsätze für die Beurteilung hypothetischer Kausalität, soweit es dem Wesen der Sache entspricht, heranzuziehen.
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